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STATUTEN DER VEREINIGUNG
FUR SCHWEIZERISCHE KIRCHENGESCHICHTE

I. Name und Sitz

Art. 1

ie Vereinigung fiir Schweizerische Kirchengeschichte (VSKG),
Rechtsnachfolgerin der Vereinigung katholischer Historiker der
Schweiz, bzw. der Historischen Sektion des Schweizerischen Katholischen
Volksvereins, ist ein Verein gemdll Art. 60 des Schweizerischen Zivil-
gesetzbuches.
Das Verhiltnis zum Schweizerischen Katholischen Volksverein (SKVV)
wird durch einen besonderen Vertrag geregelt, der der Genehmigung
der Generalversammlung unterliegt.

Art. 2

Sitz der Vereinigung ist Luzern.

II. Zweck

Art. 3

Zweck der Vereinigung ist:

a) Die Vertiefung des geschichtlichen Verstindnisses und die Pflege der
historischen Forschung auf dem Gebiet der schweizerischen Kirchen-
geschichte;

b) Die Sicherung kirchlicher Altertiimer und Archivalien.

Art. 4

Die Vereinigung sucht diesen Zweck zu erreichen durch:
a) Herausgabe der Zeitschrift fiir Schweizerische Kirchengeschichte;
b) Foérderung historischer Arbeiten, insbesondere deren Veroffentlichung
als Beihefte zur Zeitschrift fiir Schweizerische Kirchengeschichte;
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c) Versammlungen mit wissenschaftlichen Vortragen und Exkursionen;

d) Beratung der zustdndigen kirchlichen und weltlichen Behérden im
Sinne der Vereinszwecke;

e) Zusammenarbeit mit in- und auslindischen historischen Vereinen
und Institutionen.

III. Mittel

Art. 5

Die finanziellen Mittel des Vereins setzen sich zusammen aus:

a) den Einnahmen (Mitgliederbeitrige, Erlés aus dem Verkauf der
Vereinspublikationen, Zuwendungen);

b) dem Vermogen.

Art. 6

Fiir die Verpflichtungen des Vereins haftet ausschlieBlich das Vereins-
vermogen.

IV. Mitgliedschaft

Art. 7
Der Verein umfaft Einzel-, Kollektiv- und Ehrenmitglieder.

Art. 8

Einzel- und Kollektivmitglieder werden auf Vorschlag des Vor-
standes von der Generalversammlung aufgenommen.

Art. 9

Zu Ehrenmitgliedern koénnen auf Antrag des Vorstandes von der
Generalversammlung Personen ernannt werden, die sich besondere
Verdienste um die Vereinigung oder deren Ziele erworben haben. Sie
sind von der Beitragspflicht befreit und erhalten die ZSKG kostenlos.

Art. 10

Die Mitgliedschaft hort auf durch schriftliche Austrittserklirung an
den Prisidenten, Nichtbezahlung des Jahresbeitrages oder AusschlufB.
Der AusschluBl wird vom Vorstand verfiigt. Die Verfiigung kann binnen
zehn Tagen an die Generalversammlung weitergezogen werden.
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Art. 11

Die Einzel- und Kollektivmitglieder bezahlen einen Jahresbeitrag,
der zum unentgeltlichen Bezug der ZSKG und zum Besuch aller Veran-
staltungen berechtigt.

Art. 12

Die Mitgliedschaft auf Lebenszeit kann durch einen einmaligen Beitrag
erworben werden.

V. Organisation

Art. 13

Die ordentliche Generalversammlung wird einmal jdhrlich vom Vor-
stand unter Bekanntgabe der Traktandenliste einberufen. Eine aulleror-
dentliche Generalversammlung wird vom Vorstand nach eigenem Ermes-
sen oder auf Verlangen eines I'iinftels der Vereinsmitglieder einberufen.

Art. 14

Die Generalversammlung ist das oberste Organ der Vereinigung. Ihr
fallen zu:

a) Festlegung des allgemeinen Programms der Vereinigung;

b) Genehmigung des Jahresberichtes und der Jahresrechnung;

c) Wahl des Prisidenten, der iibrigen Vorstandsmitglieder, der Rech-
nungsrevisoren und der Redaktionskommission;

d) Festsetzung des Jahresbeitrages bzw. des Abonnementspreises der
ZSKG, des Beitrages der Mitglieder auf Lebenszeit sowie der Ent-
schiadigung fiir die Redaktionskommission;

e) Aufnahme von Mitgliedern und Entscheid {iber Beschwerden gegen
AusschluBverfiigungen;

f) Ernennung von Ehrenmitgliedern;

g) BeschluBfassung iiber Antrige des Vorstandes und der Mitglieder;

h) BeschluBfassung iiber Anderung der Statuten und Auflésung der
Vereinigung.

Art. 15

Die Generalversammlung ist beschluBfihig, wenn mindestens 15
stimmberechtige Mitglieder anwesend sind.

Einzel-, Kollektiv- und Ehrenmitglieder besitzen je eine Stimme.
Beschliisse von erheblicher Tragweite kénnen nur gefafit werden, wenn
das Geschdft in der Einladung angezeigt wurde.
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Art. 16

Die Wahlen und Vereinsbeschliisse erfolgen durch das absolute Mehr
der anwesenden Mitglieder.
Im dritten Wahlgang entscheidet das relative Mehr.
Art. 17

Die Leitung der Vereinigung ist dem Vorstand anvertraut, der die Be-
schliisse der Generalversammlung vollzieht, deren Traktanden vorberei-
tet, das Programm der Veranstaltungen festlegt, die Entschidigung der
Mitarbeiter der Zeitschrift festsetzt und die laufenden Geschiafte erledigt.

Art. 18

Der Vorstand besteht aus fiinf bis sieben Mitgliedern. Die Redaktions-
kommission und der SKVV miissen durch je ein Mitglied vertreten sein.

Art. 19

Die Amtsdauer des Vorstandes betrdgt vier Jahre. Die Vorstands-
mitglieder sind wieder wdhlbar.

Art. 20

Der Prisident wird von der Generalversammlung gewahlt. Die iibrigen
Amter (Vizeprisident, Aktuar und Kassier) werden vom Vorstand
selbst bestellt.

Art. 21

Der Prisident vertritt die Vereinigung nach auBen und leitet die
Sitzungen der Vereinigung und des Vorstandes. Er fithrt zusammen mit
dem Aktuar die rechtsverbindliche Unterschrift.

Art. 22

Der Vizeprisident vertritt den Prédsidenten in allen Fillen, in denen:
dieser an der Ausiibung seines Amtes verhindert ist.

Art. 23
Der Aktuar fiithrt die Protokolle.
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Art. 24

Der Kassier besorgt das Rechnungswesen und fiihrt im Rahmen seiner
Befugnisse Einzelunterschrift. Er erstellt die Jahresrechnung zubanden
der Generalversammlung und iiberweist sie zur Priifung an zwel Rech-
nungsrevisoren, die nicht dem Vorstand angehéren.

Art. 25

Die Rechnungsrevisoren unterbreiten die Rechnung mit schriftlichem
Bericht und Antrag an den Vorstand zuhanden der Generalversammlung.

VI. Redaktionskommission

Art. 26

Die Leitung der Zeitschrift fiir Schweizerische Kirchengeschichte und
der Beihefte wird einer Redaktionskommission von drei bis fiinf Mit-
gliedern iibertragen.

Art. 27

Im besonderen entscheidet sie endgiiltig iber Aufnahme oder Nicht-
aufnahme von Beitrigen.

Art. 28

Der Hauptredaktor wird vom Vorstand bestellt. Er présidiert die
Kommission und vertritt sie gegeniiber dem Verlag.

VII. Statuteninderung und Auflésung

Art. 29

Die ganze oder teilweise Revision der Statuten sowie die Auflosung
der Vereinigung erfolgen nur mit Zustimmung von zwel Dritteln der
anwesenden Mitglieder.

Ist die Generalversammlung laut Art. 15 nicht beschluBfihig, so
kann eine zweite Generalversammlung ohne Riicksicht auf die Zahl
der anwesenden Mitglieder die Aufldsung beschlieBen.
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Art. 30

Bei Auflssung der Vereinigung fallen ihr Vermégen und ihr Archiv
an den SKVV.

VIII. Schlufibestimmungen

Art. 31

Die vorliegenden Statuten treten mit der Annahme durch die General-
versammlung in Kraft.

Die Statuten der Vereinigung katholischer Historiker der Schweiz
vom 30.5.1954, der Historischen Sektion des SKVV vom 12.12.1932
und die Beschliisse {iber die Konstituierung einer Arbeitsgemeinschaft
katholischer Historiker der Schweiz vom 12.7.1942 gelten als aufgehoben.

Beschlossen und in Kraft gesetzt durch die Generalversammlung vom
6. April 1970 in Wil

Der Prisident: Der Aktuar:
P. Dr. RaINALD IFISCHER Dr. OscarR GAUYE

184



	Statuten der Vereinigung für Schweizerische Kirchengeschichte

